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Forschungsprojekte – von der/den für das Forschungsprojekt verantwortlichen 
Person/en auszufüllendes und der Datenschutzbeauftragten zuzustellendes Formular 

Zusätzlich zur Einreichung allfälliger Unterlagen über das Forschungsprojekt ist auch dieses Formular 

auszufüllen und der Datenschutzbeauftragten zuzustellen, nach Kenntnisnahme des Merkblatts zur 

Bekanntgabe von Personendaten zu nicht medizinischen Forschungszwecken auf unserer Website und des 

Artikels 26 des Gesetzes vom 12. Oktober 2023 über den Datenschutz, DSchG (SGF 17.1). Es wird 

empfohlen, auch die Leitlinien zuhanden der öffentlichen Organe zu nicht medizinischen Forschungsprojekten 

zu konsultieren, ebenfalls abrufbar auf unserer Webseite. 

Zweck dieses Formular ist es, einen klareren Überblick über das Projekt zu erhalten und so die 

datenschutzrechtliche Kontrolle durch die Datenschutzbeauftragte zu erleichtern. 

Handelt es sich bei diesem Projekt um ein medizinisches Forschungsprojekt, bedarf es wie in den Leitlinien 

über die nicht medizinischen Forschungsprojekte erwähnt einer behördlichen Entbindung vom 

Berufsgeheimnis (Art. 321bis Abs. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB], in Verbindung mit Art. 

34 und Art. 45 ff. des Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen [HFG, SR 810.30], Art. 90 des 

Gesundheitsgesetzes des Kantons Freiburg [GesG, SGF 821.0.1]). Weitere Informationen dazu sind auf der 

Website des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten zu finden: 

 

https://www.edoeb.admin.ch/de 

https://www.edoeb.admin.ch/de/humanforschung 

http://www.fr.ch/atprdm
https://www.edoeb.admin.ch/de
https://www.edoeb.admin.ch/de/humanforschung
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Formular 

 
1. Die/der Projektverantwortliche 

 

Name, Vorname  

Titel, Funktion  

Postadresse  

Postleitzahl und Ort  

Telefon  

E-Mail  

Professor/-in für 

Supervision 

 

 

Studien- oder 

Forschungszentrum 

 

 

 

 

 

2. Gesuch 

 

Titel des Forschungsprojekts  

Projekttyp (z.B. medizinisches Projekt. In diesem 

Fall siehe vorangehende Seite) 

 

 

Kurze Beschreibung des Projekts  

Zweck (Beschreibung), zu dem die/der 

Forschende Zugang zu den Daten haben möchte 

 

 

Gegebenenfalls Angabe der gesetzlichen 

Grundlagen, welche die Bekanntgabe der 

Personendaten rechtfertigen 

 

 

Art (Beschreibung) oder Kategorien der Daten, 

auf die sich das Gesuch bezieht 

 

 

Beinhaltet es sensible Daten im Sinne von Artikel 

4 Abs. 1 Bst. c DSchG? 

 

 

Kreis der von der Datenbearbeitung betroffenen 

Personen 

 

 



Kantonale Behörde für Öffentlichkeit, Datenschutz und Mediation ÖDSMB 

Seite 3 von 4 

 

Werden die betroffenen Personen informiert? 

Wie? Wann? 

 

 

 

Wie will die gesuchstellende Person die Daten 

aufbewahren und bearbeiten? Sollen diese 

weiterverwendet werden? 

 

 

Forschungsplan, einschliesslich Organisation der 

Forschungsarbeit, insbesondere Angabe der 

Personen, die Zugriff auf die Daten haben 

 

 

Angabe der Massnahmen, um Datenschutz und 

Datensicherheit zu wahren (Aufbewahrung, 

Anonymisierung, Vernichtung, andere technische 

und organisatorische Massnahmen) 

 

 

Gibt es schriftliche Richtlinien für die zugriffs- 

berechtigten Personen? Liegt eine schriftliche 

Erklärung der zugriffsberechtigten Personen vor, 

mit der sie sich verpflichten, die 

Sicherheitsmassnahmen einzuhalten und die 

Geheimhaltungspflicht zu wahren? 

 

 

Ungefähre Dauer der Bearbeitung der 

Personendaten? 

 

 

Innert welcher Frist ist die Vernichtung oder die 

Anonymisierung der Daten vorgesehen? 

 

 

Die unwiderrufliche und bedingungslose 

Verpflichtung, die Ergebnisse in anonymisierter 

Form zu veröffentlichen und die Daten nach ihrer 

Evaluation zu vernichten.  

 

 

Die unwiderrufliche Verpflichtung die 

Personendaten nur für den im Gesuch angegebenen 

Zweck zu verwenden.  
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3. Allfällige Referenzen 

 

(z.B.: Teilnahme an einem nationalen 

Forschungsprogramm) 

 

 

 

4. Bemerkungen 

 

  

 

 

Ort und Datum 

 

 

 

Unterschrift 

 

 

Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich die/der Forschende bedingungslos und unwiderruflich, die 

Forschungsergebnisse in anonymisierter Form zu veröffentlichen und die betreffenden Daten nach 

Abschluss der Forschung zu vernichten. 


